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G a r t e n o r d n u n g  
 
für die von der Stadt Hildesheim verpachteten Kleingärten 
in der Fassung vom 04. November 2008. 
 

1. Kleingärtnerische Nutzung 
  
 1.1 Der Kleingarten ist ausschließlich kleingärtnerisch zu nutzen. 

Er ist so einzurichten, zu pflegen und zu nutzen, dass der Anbau von Obst und Ge-
müse für den Eigenbedarf und die Erholungsfunktion in einem ausgewogenen Ver-
hältnis zueinander stehen; dabei sollen nachteilige Auswirkungen auf angrenzende 
Gärten vermieden werden. Einseitige Kulturen sind nicht erlaubt. 
Grundsätzlich zulässig sind Obst- und Gemüsekulturen, Ziergehölze, Blumenpflan-
zungen und Rasen. 

 1.2 Der Kleingarten darf nur vom Pächter und zu seinem Haushalt gehörenden Perso-
nen bewirtschaftet werden. 

  
 1.3 Der Kleingarten darf nicht brachliegen oder verwildern. 
  
2.  Anpflanzungen 
  
 2.1 Bei der Anpflanzung von Gehölzen sind nachteilige Auswirkungen auf die Nachbar-

gärten zu vermeiden. 
  
 2.2 Für das Anpflanzen von Gehölzen in den Kleingärten gelten die im § 50 des 

Nieders. Nachbarrechtsgesetzes genannten Grenzabstände. 
  
 Sie betragen: 
  
 bei Höhen bis zu 1,20 m 0,25 m 
 bis zu 2,00 m 0,50 m 
 bis zu 3,00 m 0,75 m 
 bis zu 5,00 m 1,25 m 
 bis zu 15,00 m 3,00 m 

 über  15,00 m 8,00 m 
  
 2.3 Auf volle 150 m² darf höchstens 1 Obstbaum-Hochstamm gepflanzt werden,  

Spindel- und Spalierobstbäume sollen mit einem Mindestabstand von 2,50 m unte-
reinander gepflanzt werden. 

  
 2.4 Wurzeln, Äste und Zweige, die störend oder schädigend in Nachbargärten oder Gar-

tenwege hineinragen, sind auf Verlangen des Nachbarn oder des  
  Bezirksverbandes Hildesheimer Gartenfreunde e. V. (BHG) zu beseitigen. 
  
 2.5 Rückschnitt- und Absetzarbeiten in den äußeren Abpflanzungen der Kleingarten-

anlagen werden nur vom Fachbereich Grün, Straße und Vermessung oder deren 
Beauftragten durchgeführt. 

  
 2.6 Laub- und Nadelbäume der freien Natur, Walnussbäume, Zierbäume und baumarti-

ge Nadelgehölze dürfen nicht angepflanzt werden. 
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3. Naturnahe Gartenbewirtschaftung 
  
 3.1 Alle Gartenpflanzen einschließlich Bäume sind gesund zu erhalten. Zur Bekämpfung 

von Pflanzenkrankheiten dürfen nur aufeinander abgestimmte und miteinander ver-
trägliche, umweltfreundliche Verfahren im Sinne eines ökologischen Pflanzenschut-
zes angewandt werden. Dazu zählt auch eine naturgerechte Anbauweise und die 
Auswahl widerstandsfähiger und standortgerechter Pflanzen. 

  
 3.2 Ein grundsätzlicher Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz wird angestrebt. 

Der Einsatz von chemischen Unkrautvernichtungsmitteln (Herbiziden) und bienenge-
fährlichen Pflanzenschutzmitteln ist verboten. 

  
 3.3 Der Gartenboden ist durch Kompost und andere organische Dünger sowie durch 

Gründüngung, Mulchen etc. gesund zu erhalten. Diese Maßnahmen haben Vorrang 
vor der Verwendung von Mineraldüngern. 

  
 3.4 Es wird erwartet, dass zum Schutz der Vögel, Igel und anderer Nützlinge geeignete 

Nistgelegenheiten sowie Wasserplätze geschaffen werden. 
   

Der Formschnitt an Hecken darf erst nach dem 15.06. eines Jahres durchgeführt 
werden. Dabei ist sicherzustellen, dass wildlebende Tierarten während der Brutzeit 
nicht beeinträchtigt werden. Für alle anderen Rückschnittarbeiten ist der Schnitt 
nicht in der Brut- u. Setzzeit (01.03 bis 30.09) durchzuführen. 
 

4. Tierhaltung 
  
 4.1 Tiere dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des BHG Hildesheim gehalten wer-

den. 
  
 4.2 Erlaubt ist das Halten von Bienen nach vorheriger schriftlich einzuholender Geneh-

migung vom BHG Hildesheim. Durch die Bienenhaltung dürfen Nachbarn nicht be-
lästigt werden. 

  
 4.3 Mitgebrachte Hunde sind in der Kleingartenanlage an der Leine zu führen und im 

Garten unter Aufsicht zu halten; sie dürfen den Nachbarn nicht belästigen. 
  

Verunreinigungen durch Hunde auf den Wegen und in den Anlagen sind von dem 
jeweiligen Hundehalter unverzüglich zu beseitigen. 

  
5. Einfriedigungen 
  
 5.1 Die Einfriedigungen sind in einem guten Zustand zu erhalten. 
  
 5.2 Heckeneinfriedigungen innerhalb der Kleingartenanlage dürfen nicht höher als  
 1,30 m sein, sie sind in einheitlicher Form und Höhe mit den angrenzenden  

 Inneneinfriedigungen zu halten. 
Das Beseitigen von Hecken darf nur mit Genehmigung der Stadt Hildesheim vorge-
nommen werden. 

  
 5.3 Stacheldraht darf bei Einfriedigungen innerhalb der Kleingartenanlagen nicht ver-

wendet werden. 
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 5.4 Bei Außeneinfriedigungen, die öffentlich zugänglich sind, darf Stacheldraht nicht 

niedriger als 2,00 m über dem Erdboden angebracht werden. 
  
6. Errichtung von Baulichkeiten  
  
 6.1 Die Errichtung von Baulichkeiten jeder Art sowie jede nachträgliche Änderung, 
 Erweiterung oder Erneuerung bedarf in jedem Falle der vorherigen schriftlichen 

 Zustimmung durch die Stadt Hildesheim. 
Die Zustimmung wird auf Antrag erteilt. Neben dem Antrag sind (2-fach) beizufügen: 

 
a) Zeichnungen der Gartenlaube im Maßstab 1 : 50 - Grundriss, Vorder- und Seiten-
ansicht (bei Typenlauben nicht erforderlich). Erweiterungen und Veränderungen mit 
Rotstift markieren. 

  
b) Lageplan des Kleingartens im Maßstab 1 : 200 - Standort der Laube im Kleingar-
ten. 

  
 6.2 Die Gartenlaube ist in einfacher Ausführung mit max. 24,00 m² Grundfläche einschl. 

überdachtem Freisitz zulässig. 
Sie darf nach ihrer Beschaffenheit, Ausstattung und Einrichtung nicht zum dauern-
den Wohnen geeignet sein. 

  
 6.3 Die höchstzulässige Höhe beträgt bei Pultdachlauben 2,80 m, bei Satteldachlauben 

3,50 m, gemessen vom Erdboden. 
 Die Dachneigung soll beim Pultdach 5 ° bis 10 ° und beim Satteldach 25 ° bis  

 30 ° betragen.  
  
 6.4 Der Grenzabstand zu den Nachbargrenzen muss mindestens 2,50 m, zu den Au-

ßengrenzen mindestens 3,00 m betragen. In begründeten Fällen (mit Einverständ-
niserklärung des Nachbarn) sind Ausnahmen möglich. 

  
 Nicht zulässig sind: 

  
 - Zusätzliche Baulichkeiten. 
  
 - Anbauten aller Art, z. B. Toilettenhäuschen, Geräteschuppen, Kleintierställe etc. 
  
 - Sickergruben, Schornsteine und Rauchrohre, Strom- und Fernsprechanschlüsse, 

  Wegebau mit geschüttetem Beton, Asphaltierungen.  
 
 - Die Errichtung und Wiederinbetriebnahme von Swimmingpools, gemauerten oder 

betonierten Becken in Kleingärten. Soweit solche noch durch frühere Genehmigun-
gen vorhanden sind, ist deren Beseitigung schrittweise anzustreben, spätestens je-
doch bei Pächterwechsel. 

  
 6.6 Ohne Genehmigung dürfen errichtet werden: 
  
 - Transportable Kinder-Badebecken bis maximal 280 cm Innendurchmesser. Die Ba-

debecken dürfen nicht eingegraben werden. Die Verwendung umweltschädlicher 
Zusätze sind nicht gestattet. 

 - Kleingewächshäuser bis zu einer Grundfläche von 6,00 m² und mindestens 
  1,00 m Grenzabstand, 
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 - Zierbecken und Feuchtbiotope in naturnaher Bauweise bis zu einer Größe von  

6,00 m². 
  
 - Regenabweiser über Laubentüren bis zu einer Größe von 0,80 m x 1,50 m. 
  
 - Freistehende Rankgerüste und Pergolen. Sie dürfen nicht durch Mauerwerk, Flecht-

wände oder Verbretterungen geschlossen werden.  
  
 - Gartenöfen u. -grills (transportabel). Sie sind mit geeignetem Material zu befeuern, 

(verboten sind behandelte Hölzer, Papier, Abfälle, feuchtes und nicht abgelagertes 
Holz). 

  
 6.7 Eine zustimmungsbedürftige Baumaßnahme muss nach 2 Jahren fertig gestellt sein. 

Sie wird abgenommen wenn sie nach den genehmigten Zeichnungen einschl. Farb-
anstrich gebaut wurde! 

  
Vorhandene weitere Baukörper sind vor der Abnahme der neuen Laube zu beseiti-
gen. 

  
7. Wegebenutzung und Sauberhaltung 
  
 7.1 Die Wegeflächen in den Kleingartenanlagen sind von den anliegenden Pächtern 

sauberzuhalten. Der Verein ist für die ordnungsgemäße Unterhaltung aller der Ge-
meinschaft dienenden Anlagen und Einrichtungen verantwortlich. 

  
 7.2 Das Befahren der Wege mit Kraftfahrzeugen, Mopeds u. Mofas usw. ist nicht er-

laubt. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Vereinsvorstandes. 
  
 7.3 Kraftfahrzeuge, Anhänger und Wohnwagen dürfen nicht in den Gärten oder auf den 

Wegen in Kleingartenanlagen abgestellt oder gewaschen werden. 
  
8. Abfallverwertung 
  
 8.1 Pflanzenabfälle sind zu kompostieren. 
  
 8.2 Holzabfälle sind zu sammeln und zu schreddern. Das Schreddergut ist nach Mög-

lichkeit in den Kleingartenanlagen wiederzuverwenden. 
  
 8.3 Nicht kompostierbare Abfälle sind ordnungsgemäß zu beseitigen. 
  
 8.4 Für Fäkalien dürfen in den Gärten keine Gruben angelegt oder Behälter aufgestellt 

werden. Zulässig ist eine Trockentoilette in der Gartenlaube. 
  
 
9. Allgemeine Ordnung 
  
 9.1 Die der gemeinschaftlichen Nutzung dienenden Anlagen und Einrichtungen sind 

schonend zu behandeln. Jeder Kleingärtner ist verpflichtet, die durch ihn oder seine 
Angehörigen verursachten Schäden zu ersetzen. 

  



5  70.10 
 9.2 Es ist alles zu vermeiden, was die Ruhe, Ordnung und Sicherheit in der Kleingarten-

anlage stört oder beeinträchtigt. 
Abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen sind die Klein-
gärtnervereine befugt, die in der Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung in der Stadt Hildesheim geregelten Ruhezeiten auszuwei-
ten. 

  
 9.3 Die Haupttore der Kleingartenanlagen sind während der Bewirtschaftungszeit bis 

zum Einbruch der Dunkelheit offenzuhalten.  
 9.4  Die Kleingärtnervereine sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Bewirtschaf-

tung und Benutzung der gesamten Kleingartenanlage. Sie haben insbesondere da-
für zu sorgen, dass die Einzelgärten nach den Regelungen dieser Gartenordnung 
bewirtschaftet und genutzt werden.  

 Jeder einzelne Garten ist gut sichtbar zu nummerieren. 
Bewirtschaftungsmängel und unzulässige Nutzung müssen unverzüglich abgestellt 
werden. 

 9.5 Die Vereinsvorstände und Fachberater sind im Rahmen dieser Gartenordnung wei-
sungsberechtigt, ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. 

  
 9.6 Verstöße gegen die Gartenordnung, die nach schriftlicher Aufforderung in einer an-

gemessenen Frist nicht behoben sind, können zur Kündigung des Pachtverhältnis-
ses führen. 

  
 9.7 Jeder Kleingärtner ist verpflichtet, sich ständig über Bekanntmachungen in den Aus-

hangkästen der Kleingartenanlage zu informieren. Er ist weiterhin verpflichtet, an 
Gemeinschaftsarbeiten, die der Unterhaltung und der besseren Ausgestaltung der 
Kleingartenanlage dienen, mitzuwirken. Im Fall der Nichtbeteiligung an der Gemein-
schaftsarbeit sind die vom zuständigen Verein festgesetzten Umlagen zu zahlen. 

  
10. Fachaufsicht  
  

Die Bediensteten des Fachbereiches Grün, Straße und Vermessung sind jederzeit 
berechtigt, im Benehmen mit dem Verein Anlagebegehungen durchzuführen, um die 
ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Pflege der Kleingärten zu überprüfen. 

  
11. Inkrafttreten 
  

Diese Gartenordnung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft. Sie tritt an die Stelle der bis-
herigen Gartenordnung vom 01. Januar 1991. 

  
  
 gez. Kurt Machens 
 Oberbürgermeister  
  
  
  
  
  
  
 


